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     letzten besetzten Stelle
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Im Allgemeinen ist ohne Rücksicht auf die Endsumme auf- bzw. abgerundet worden. 
Das Ergebnis der Summierung der Einzelzahlen kann deshalb geringfügig von der 
Endsumme abweichen.
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Hinweise
Der größte Teil der Tabellen dieses Berichtes weist drei Summen aus. In der Summe a) sind alle Daten der selbst-
ständigen Grund- und Hauptschulen sowie der Grund- und Hauptschulzweige, die mit anderen Schulformen (außer 
Gesamtschulen) verbunden sind, aufgeführt. Nur diese Summe ist in den Tabellen nach den Merkmalen der Vor-
spalten aufgeteilt. Eine entsprechende Darstellungsweise wurde auch für den Förderstufen- bzw. Förderschulteil 
angewendet. Summe b) beinhaltet die Ergebnisse für die entsprechenden Zweige an Gesamtschulen. Die Summe 
c) kommt durch Addition von a) und b) zustande.

Die Grundstufen der Freien Waldorfschulen und der Rudolf-Steiner-Schulen (Jahrgangsstufen 1 bis 4) wurden in 
diesem Bericht bei den Grundschulen gezählt.

Lehrerdaten werden in dem Statistischen Bericht B I 2 und B II 2 ”Lehrerinnen und Lehrer an den allgemeinbilden-
den und beruflichen Schulen in Hessen” veröffentlicht.

Die Ergebnisse der Landesschulstatistik werden für die anderen Schulformen des allgemeinen Schulwesens unter 
der Kennziffer B I 1 – j /2017 in folgenden Statistischen Berichten nachgewiesen:

a) Realschulen (Teil 2)
b) Gymnasien und Schulen für Erwachsene (Teil 3)
c) Gesamtschulen (Teil 4)

Die Schülerinnen und Schüler werden nach dem Schulstandort und nicht nach der Wohngemeinde nachgewiesen.

Begriffliche Erläuterungen
(Alphabetische Ordnung)

Abgangszeugnis: Schülerinnen und Schüler, die ihre Vollzeitschulpflicht erfüllt, aber das Ziel der Hauptschule o-
der einer Förderschule nicht erreicht haben, erhalten ein Abgangszeugnis. Sie können die Jahrgangsstufe 9 wie-
derholen, um ein Abschlusszeugnis zu erwerben.

Abschlusszeugnis: Schülerinnen und Schüler, die die Hauptschule oder Förderschule unter Teilnahme an einer 
landesweit einheitlichen Prüfung erfolgreich abgeschlossen haben, erhalten ein ”Abschlusszeugnis” des Haupt-
schulabschlusses oder des Qualifizierenden Hauptschulabschlusses. Schülerinnen und Schüler, die ein freiwilliges 
10. Hauptschuljahr unter Teilnahme an einer entsprechenden landesweit einheitlichen Prüfung erfolgreich ab-
schlossen haben, erhalten ein "Abschlusszeugnis" über den Mittleren Abschluss (Realschulabschluss)

Eingangsstufe: In Eingangsstufen können Kinder, die bis zum 30. Juni das fünfte Lebensjahr vollenden, aufge-
nommen und innerhalb von zwei Schuljahren kontinuierlich an die unterrichtlichen Lern- und Arbeitsformen der 
Grundschule herangeführt werden. Die Eingangsstufe ist Bestandteil der Grundschule; sie ersetzt die Jahrgangs-
stufe 1. Bestehende Eingangsstufen können fortgeführt, neue aber nicht eingerichtet werden.

Flexibler Schulanfang: Grundschulen können nach § 20 Satz 2 des Hessischen Schulgesetzes die Jahrgangsstu-
fen 1 und 2 curricular und unterrichtsorganisatorisch zu einer pädagogischen Einheit entwickeln, die die Schülerin-
nen und Schüler nach ihrem jeweiligen Leistungs- und Entwicklungsstand auch in einem oder drei Schuljahren 
durchlaufen können. Die organisatorische Umsetzung des Flexiblen Schulanfangs geschieht in jahrgangsgemisch-
ten Lerngruppen. Lehrerinnen und Lehrer können hierin unter Einbeziehung von Sozialpädagoginnen und Sozial-
pädagogen arbeiten. In Grundschulen mit Flexiblem Schulanfang entfällt die Möglichkeit der Zurückstellung nach § 
58 Abs. 3 des Hessischen Schulgesetzes. Für Schülerinnen und Schüler, die die pädagogische Einheit drei Schul-
jahre oder im Fall der Einschulung am 1. Februar zweieinhalb Schuljahre besuchen, wird die Zeit über das zweite 
Schulbesuchsjahr hinaus nicht auf die Dauer der Schulpflicht angerechnet.



Förderstufe: Die Förderstufe bildet eine pädagogische Einheit. Sie kann schulformübergreifende Organisations-
form der Jahrgangsstufen 5 und 6 der verbundenen Haupt- und Realschule und der schulformbezogenen (koope-
rativen) Gesamtschule oder organisatorischer Bestandteil der Grundschule sein.

Sie dient der Orientierung und Überprüfung der Wahlentscheidung und hat die Aufgabe, die Schülerinnen und 
Schüler auf den Übergang in die Hauptschule, die Realschule, das Gymnasium oder die Gesamtschule vorzuberei-
ten.

Der Unterricht in der Förderstufe wird in gemeinsamen Kerngruppen im Klassenverband und frühestens ab dem 2. 
Halbjahr der Jahrgangsstufe 5 in den Fächern Mathematik, 1. Fremdsprache und gegebenenfalls Deutsch nach 
Leistung und Begabung in differenzierten Kursgruppen auf zwei oder, wenn auf den unmittelbaren Übergang in die 
Jahrgangsstufe 7 des gymnasialen Bildungsganges vorbereitet wird, auf drei Anspruchsebenen erteilt. In diesem 
Fall ist die zweite Fremdsprache bereits in der Jahrgangsstufe 6 anzubieten. Im Kernunterricht sollen durch Diffe-
renzierung die individuellen Fähigkeiten und Begabungen der Schülerinnen und Schüler gefördert und durch das 
gemeinsame Lernen soziale Lernprozesse entwickelt werden.

Grundschule: In der Grundschule werden Schülerinnen und Schüler der ersten bis vierten Jahrgangsstufe unter-
richtet. Sie vermittelt grundlegende Kenntnisse und Kompetenzen und entwickelt die verschiedenen Fähigkeiten in 
einem gemeinsamen Bildungsgang. Es erfolgt eine Hinführung auf den Übergang in die weiterführenden Bildungs-
gänge. Der Bildungs- und Erziehungsauftrag der Grundschule ist auf die bestmögliche Entfaltung der Persönlich-
keit der Schülerinnen und Schüler gerichtet und schließt die Sorge um ihr physisches und psychisches Wohl mit 
ein.  Die Arbeit der Grundschule orientiert sich am Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder von 0 - 10 Jahren in 
Hessen. Die Jahrgangsstufen 1 und 2 der Grundschule sind eine pädagogische Einheit. In den Jahrgangsstufen 3 
und 4 wird die begonnene inhaltliche und pädagogische Arbeit altersadäquat fortgesetzt.

Hauptschulen und Hauptschulzweige vermitteln ihren Schülerinnen und Schülern Allgemeinbildung, ermögli-
chen ihnen entsprechend ihren Leistungen und Neigungen eine Ausbildung zu beginnen, bereiten sie auf die Be-
rufs- und Arbeitswelt vor und helfen ihnen, die für ihr Erwachsenenleben nötigen Kenntnisse und Fertigkeiten zu 
erwerben. Durch  Zusammenarbeit mit den beruflichen Schulen und durch Einbeziehung außerschulischer Lernor-
te (wie Betriebe) werden Einblicke in die Berufs- und Arbeitswelt geboten.

Die Hauptschulen und Hauptschulzweige bauen auf den Lernanforderungen der Grundschule bzw. der Förderstufe 
auf.

Das landesweit einheitliche Abschlussverfahren am Ende der Jahrgangsstufe 9 führt zum Hauptschulabschluss 
oder zum qualifizierenden Hauptschulabschluss. Das Verfahren besteht aus einer Projektprüfung und je einer lan-
desweit einheitlichen schriftlichen Arbeit in Deutsch, Mathematik und Englisch. Die Note der Englischarbeit wird nur 
bei Erhalt des qualifizierenden Hauptschulabschlusses im Zeugnis ausgewiesen und in die Gesamtleistung einge-
rechnet.

Der qualifizierende Hauptschulabschluss kann unter Einbeziehung der Prüfungsarbeiten in den Fächern Deutsch, 
Mathematik und Englisch durch eine nach Maßgabe des § 56 ermittelte Gesamtleistung von 3,0 oder besser er-
reicht werden. Er berechtigt zum Übergang in die Jahrgangsstufe 10, die den Realschulabschluss zum Ziel hat.

Im Rahmen des ESF-geförderten Programms „Praxis und Schule“ (PuSch) - gestartet zum Schuljahr 2015/16 - 
können Schülerinnen und Schüler, bei denen frühzeitig erkennbar ist, dass sie in der Regelklasse den Hauptschul-
abschluss nicht erreichen, in Klassen mit erhöhtem Praxisbezug (PuSch A) unterrichtet werden. Gelernt und ge-
arbeitet wird sowohl in der Schule als auch im Betrieb. Die Schülerinnen und Schüler werden hier durch eine sozi-
alpädagogische Fachkraft unterstützt. Auch diese Schülerinnen und Schüler nehmen am landesweit einheitlichen 
Verfahren zum Erreichen des Hauptschulabschlusses teil. Die Schulen, die an PuSch A teilnehmen, können die 
Fördermaßnahme einjährig oder zweijährig durchführen.

Es bestehen sowohl selbstständige als auch mit Realschulen verbundene Hauptschulen sowie Hauptschulzweige 
an Mittelstufenschulen und schulformbezogenen Gesamtschulen.



Die Mittelstufenschule mit gemeinsamen Eingangsklassen (5 bis 7) sowie abschlussbezogenen Bildungsgängen 
führen zum Hauptschulabschluss und zum mittleren Abschluss.

In der Mittelstufenschule bilden die Jahrgangsstufen 5 bis 7 eine pädagogische Einheit. Danach erfolgt der Unter-
richt im praxisorientierten Bildungsgang (Hauptschule 8 und 9) oder im mittleren Bildungsgang (Realschule 8 bis 
10). Ab Jahrgangsstufe 8 findet berufsbezogener Unterricht an beruflichen Schulen statt.

An den Mittelstufenschulen wird der Haupt- bzw. Realschulabschluss gemäß den Bestimmungen der Hauptschule 
und der Realschule vergeben.

Sonderpädagogische Förderung: Nach § 49 des Hessischen Schulgesetzes haben Kinder und Jugendliche, die 
zur Gewährleistung ihrer körperlichen, sozialen und emotionalen sowie kognitiven Entwicklung in der Schule son-
derpädagogischer Hilfen bedürfen, einen Anspruch auf sonderpädagogische Förderung.

Den Anspruch auf sonderpädagogische Förderung erfüllen die allgemeinen Schulen, die unter Ausschöpfung ihrer 
personellen, räumlichen und sächlichen Möglichkeiten eine den Bedürfnissen aller Schülerinnen und Schüler in 
gleicher Weise gerecht werdende Ausstattung zur Verfügung stellen können, oder die Förderschulen mit ihren ver-
schiedenen Förderschwerpunkten.

Nach § 51 des Hessischen Schulgesetzes findet inklusive Beschulung von Schülerinnen und Schüler mit Anspruch 
auf sonderpädagogische Förderung und ohne diesen Förderanspruch als Regelform in der allgemeinen Schule in 
enger Zusammenarbeit mit dem zuständigen sonderpädagogischen Beratungs- und Förderzentrum und gegebe-
nenfalls unter Beteiligung der Förderschule statt.

In Hessen gibt es acht verschiedene Förderschulformen.

A. Formen mit einer der allgemeinen Schule entsprechenden Zielsetzung:

Schule mit Förderschwerpunkt

Sehen,
Hören,
körperliche und motorische Entwicklung,
kranke Schülerinnen und Schüler,
emotionale und soziale Entwicklung,
Sprachheilförderung.

B. Formen mit einer von der allgemeinen Schule abweichenden Zielsetzung:

Schule mit Förderschwerpunkt

Lernen,
geistige Entwicklung.

Es gibt selbstständige Förderschulen und Förderschulen, die mit anderen Schulen organisatorisch verbunden sind.

Das Lehramt an Förderschulen kann nach § 14 des Hessisches Lehrerbildungsgesetzes vom 28. September 2011 
(GVBl. I S.  590), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 05. Februar 2016 (GVBl. S. 30) durch ein 
grundständiges Studium mit anschließendem Vorbereitungsdienst in zwei Staatsprüfungen erworben werden. Au-
ßerdem kann das Lehramt an Förderschulen von Lehrerinnen und Lehrern, die bereits ein anderes Lehramt besit-
zen, durch ein zusätzliches zweijähriges Studium an einer wissenschaftlichen Hochschule erworben werden, das 
mit einer besonderen Staatsprüfung abgeschlossen wird.

Schule mit Förderschwerpunkt Sehen: Im Förderschwerpunkt Sehen  werden sehbehinderte Schülerinnen und 
Schüler gefördert, deren Sehvermögen in der Regel auf ein Drittel bis ein Zwanzigstel der Norm reduziert ist oder 



deren Lernmöglichkeiten aufgrund einer Verarbeitungsstörung der visuellen Reize beeinträchtigt sind und die aus 
diesen Gründen besonderer Hilfen bedürfen, sowie blinde Schülerinnen und Schüler, die über kein Sehvermögen 
verfügen oder darin so stark beeinträchtigt sind, dass sie sich auch nach optischer Korrektur in ihren Lebensbezü-
gen wie blinde Menschen verhalten.

Schule mit Förderschwerpunkt Hören: Im Förderschwerpunkt Hören werden Schülerinnen und Schüler geför-
dert, deren Lernmöglichkeiten und Sprachentwicklung aufgrund eines peripheren Hörverlustes beeinträchtigt sind 
und die unterschiedlicher Wege der Kommunikation bedürfen. Darüber hinaus werden Schülerinnen und Schüler 
gefördert, die aufgrund einer auditiven Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörung (AVWS) nur erschwert lernen 
können.

Schule mit Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung: Im Förderschwerpunkt körperliche 
und motorische Entwicklung werden Schülerinnen und Schüler gefördert, die wegen einer Schädigung des Stütz- 
und Bewegungssystems, einer anderen organischen Schädigung oder einer chronischen Krankheit so in ihren Be-
wegungs- und Verhaltensmöglichkeiten sowie im Lernen beeinträchtigt sind, dass die Selbstverwirklichung in so-
zialer Interaktion erschwert ist.

Schule für kranke Schülerinnen und Schüler: Im Förderschwerpunkt kranke Schülerinnen und Schüler  werden 
Schülerinnen und Schüler mit Zustimmung der behandelnden Ärztinnen und Ärzte gefördert, die in eine Klinik oder 
eine ähnliche Einrichtung stationär oder teilstationär aufgenommen werden und daher am Besuch ihrer allgemei-
nen Schule gehindert sind. Voraussetzung für die Erteilung des Krankenhausunterrichts ist eine lang andauernde 
Erkrankung von mehr als sechs Wochen oder ein innerhalb eines Schuljahres wiederholter Aufenthalt im Kranken-
haus während der regelmäßigen Unterrichtszeit der Schulen. Die Teilnahme der einzelnen Schülerin oder des ein-
zelnen Schülers am Unterricht ist von der Dauer des Aufenthaltes im Krankenhaus unabhängig. Der Unterricht in 
der Schule für Kranke kann bei Bedarf als häuslicher Sonderunterricht sowie im Bereich der Rückführung als Son-
derunterricht in der allgemeinen Schule durchgeführt werden.

Schule mit Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung: Im Förderschwerpunkt emotionale und 
soziale Entwicklung werden Schülerinnen und Schüler gefördert, deren emotionale und soziale Möglichkeiten noch
weiterzuentwickeln sind, wenn alle vorbeugenden oder intervenierenden Maßnahmen der allgemeinen Schule nicht 
in dem Maße greifen, dass eine Beeinträchtigung und Selbst- sowie Fremdgefährdung vermieden werden können. 
Funktionsstörungen des Person-Umwelt-Bezuges oder einer Einschränkung der Fähigkeit zu sozial angemesse-
nem Verhalten wird durch unterrichtliche und erzieherische Maßnahmen oder durch andere Hilfen begegnet. Indi-
viduelle, situations- und gruppenbezogene Hilfen und Verfahren dienen einer möglichst umfassenden und dauer-
haften Teilhabe an Bildung und Erziehung in der allgemeinen Schule.

Schule mit Förderschwerpunkt Sprachheilförderung: Im Förderschwerpunkt Sprachheilförderung  werden Un-
terricht und Erziehung auf sprachheilpädagogischer Grundlage so gestaltet, dass schweren Sprachbeeinträchti-
gungen und ihren Auswirkungen, die durch vorbeugende Maßnahmen nicht zu beheben sind, begegnet werden 
kann.

Schule mit Förderschwerpunkt Lernen: Im Förderschwerpunkt Lernen werden Schülerinnen und Schüler unter-
richtet, die auch nach Ausschöpfung der Maßnahmen nach den §§ 1 bis 4 die Lernziele der allgemeinen Schule 
nicht erreichen werden. Sie werden nach einem eigenen Bildungsgang unterrichtet. Der Bildungsgang schließt mit 
dem Berufsorientierten Abschluss als Vorbereitung auf die Berufs- und Arbeitswelt ab, soweit nicht der Übergang 
in den Bildungsgang einer allgemeinen Schule möglich ist.

Schule mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung: Im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung werden 
Schülerinnen und Schüler mit einer umfassenden, schweren und lang andauernden Lernbeeinträchtigung unter-
richtet. Unterricht und Erziehung in diesem Bildungsgang berücksichtigen die individuelle Lernausgangslage in be-
sonders starkem Maße. Sie tragen zur aktiven kulturellen und gesellschaftlichen Teilhabe bei und ermöglichen den 
Erwerb von Kompetenzen und Kulturtechniken, die die Schülerinnen und Schüler nach ihren Möglichkeiten befähi-
gen, selbstbestimmt soziale Bezüge mitzugestalten und zur eigenen Existenzsicherung beizutragen. Im Förder-



schwerpunkt geistige Entwicklung werden Schülerinnen und Schüler nach eigenen Richtlinien für diesen Förder-
schwerpunkt unterrichtet. Diese Richtlinien konkretisieren die zu vermittelnden Lern- und Erfahrungsfelder sowie 
die zu erwerbenden Kompetenzen. Der Bildungsgang schließt mit dem Abschluss im Förderschwerpunkt geistige 
Entwicklung als Vorbereitung auf eine weitgehend selbstständige Lebensführung in Arbeit und Beschäftigung, 
Wohnen und Freizeit ab.

Unterricht für Schülerinnen und Schüler nichtdeutscher Herkunftssprache, hier insbesondere Unterricht in In-
tensivklassen und Intensivkursen: Das Hessische Kultusministerium hat seit dem Schuljahr 2006 das Modell der 
Intensivklassen und Intensivkurse für Neuankömmlinge im schulpflichtigen Alter ohne hinreichende Deutschkennt-
nisse an allgemeinbildenden Schulen eingerichtet und etabliert. Ziel von Intensivklassen und Intensivkursen ist es, 
grundlegende Kenntnisse der deutschen Sprache zu vermitteln und Schülerinnen und Schüler nichtdeutscher Her-
kunftssprache für den Übergang in den Regelunterricht vorzubereiten. Neben einem systematischen Spracherwerb 
wird auf die fachsprachliche Bildung als Vorbereitung für die einzelnen Fächer in der Regelklasse Wert gelegt. Die 
Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger werden keiner Schulform zugeordnet, erst nach dem Besuch der Inten-
sivmaßnahme erfolgt nach Begabung auf Beschluss der Klassenkonferenz die Zuordnung zu einem Bildungsgang.
Die Ausgestaltung der Intensivmaßnahmen einschließlich der Alphabetisierungskurse regelt sich nach § 50 „Inten-
sivklassen und Intensivkurse“ und § 51 „Alphabetisierungskurse“ der Verordnung zur Gestaltung des Schulverhält-
nisses (VOGSV) vom 19. August 2011 (ABl. S. 546), zuletzt geändert durch Verordnung vom 1. Dezember 2017 
(ABl. 2018 S. 2). Schulen bieten bei größerer Anzahl von Neuankömmlingen (ab 10 Seiteneinsteigerinnen und Sei-
teneinsteigern) verpflichtend Intensivklassen an. Der Besuch einer Intensivklasse dauert in der Regel ein Jahr und 
kann auf Beschluss der Klassenkonferenz auf zwei Jahre verlängert werden. Intensivkurse sind einzurichten, wenn 
die Anzahl der Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger für die Bildung einer Intensivklasse nicht ausreichend 
ist, d.h. Schulen bieten sie während des regulären Unterrichts verpflichtend an. Ab dem Schuljahr 2015/16 wurde 
das bisherige schulische Gesamtsprachförderkonzept in Hessen durch die Einrichtung von Intensivklassen an be-
ruflichen Schulen (InteA – Integration durch Anschluss und Abschluss) erweitert. Mit InteA werden gute Aufnahme-
bedingungen und Bildungsmöglichkeiten für ankommende begleitete und insbesondere unbegleitete Flüchtlings-
kinder und Jugendliche, Zuwanderer und Spätaussiedler im Alter ab 16 Jahren bis zur Vollendung des 18. Lebens-
jahres bei Eintritt in die Maßnahme geschaffen.

Vollzeitschulpflicht/verlängerte Vollzeitschulpflicht: Nach dem Hessischen Schulgesetz beginnt für alle Kinder, 
die bis zum 30. Juni das sechste Lebensjahr vollendet haben, die Vollzeitschulpflicht am 1. August. Sie sind im 
September/Oktober vor Schuljahresbeginn zum Schulbesuch anzumelden. Dabei werden die deutschen Sprach-
kenntnisse festgestellt.

Kinder, die nach dem 30. Juni das sechste Lebensjahr vollenden, können auf Antrag der Eltern in die Schule auf-
genommen werden. Die Entscheidung trifft die Schulleiterin/der Schulleiter unter Berücksichtigung des schulärztli-
chen Gutachtens. Die Schulpflicht beginnt mit der Einschulung.

Bei Kindern, die nach dem 31. Dezember das sechste Lebensjahr vollenden, kann die Aufnahme vom Ergebnis ei-
ner zusätzlichen Überprüfung durch den Schulpsychologischen Dienst abhängig gemacht werden.

Schulpflichtige Kinder, die nicht über die für den Schulbesuch erforderlichen deutschen Sprachkenntnisse verfü-
gen, können von der Schulleiterin/dem Schulleiter für ein Jahr von der Teilnahme am Unterricht zurückgestellt wer-
den. Die Zurückstellung kann unter dem Vorbehalt erfolgen, dass der Erwerb hinreichender Deutschkenntnisse bis 
zur Aufnahme des Unterrichts in der Jahrgangsstufe 1 nachgewiesen wird. Hierfür kann der Besuch eines schuli-
schen Sprachkurses angeordnet werden (HSchG § 58).

Die Vollzeitschulpflicht beginnt mit dem vierjährigen Besuch der Grundschule und endet spätestens mit dem erfolg-
reichen Besuch der Jahrgangsstufe 9 einer Mittelstufenschule. Für Jugendliche, die nach der Erfüllung der Voll-
zeitschulpflicht weder eine weiterführende Schule besuchen noch in ein Ausbildungsverhältnis im Sinne des Be-
rufsbildungsgesetzes oder in eine Maßnahme der Bundesanstalt für Arbeit von einjähriger Dauer eintreten, wird die 
Vollzeitschulpflicht um ein Jahr verlängert. Die Vollzeitschulpflicht kann auch durch den Besuch einer Ersatzschule 
erfüllt werden.



Die verlängerte Vollzeitschulpflicht kann durch den Besuch einer Schule im Bereich der Mittelstufe  (Sekundarstufe 
I), einer beruflichen Vollzeitschule oder einer Maßnahme der Bundesanstalt für Arbeit erfüllt werden.

Vorklassen: In Vorklassen können Kinder aufgenommen werden, die bei Beginn der Schulpflicht körperlich, geis-
tig oder seelisch noch nicht so weit entwickelt sind, um am Unterricht mit Erfolg teilnehmen zu können, und des-
halb nach § 58 Abs. 3, Hessisches Schulgesetz zurückgestellt worden sind. Vorklassen sind Bestandteil der 
Grundschulen oder der Förderschulen; sie sind einzurichten, wenn ein öffentlicher Bedarf besteht.

Der Besuch einer Vorklasse kann anstelle des Besuchs eines verpflichtenden Sprachkurses angeordnet werden, 
wenn Kinder aufgrund von nicht hinreichenden deutschen Sprachkenntnissen zurückgestellt wurden und dadurch 
eine angemessene Förderung zu erwarten ist (§ 10 Abs 2 der VO zum Schulbesuch von Schülerinnen und Schü-
lern nichtdeutscher Herkunftssprache).

Zurückgestellte Kinder: Schulpflichtige Kinder, die noch nicht den für den Schulbesuch erforderlichen körperli-
chen, geistigen und seelischen Entwicklungsstand haben, können auf Antrag der Eltern oder nach deren Anhörung 
unter Beteiligung des schulärztlichen und schulpsychologischen Dienstes von der Schulleiterin oder dem Schullei-
ter für ein Jahr von der Teilnahme am Unterricht der Grundschule oder der Förderschule zurückgestellt werden. Mit 
Zustimmung der Eltern können diese Kinder Vorklassen besuchen. Die Entscheidung trifft die Schulleiterin oder 
der Schulleiter.

Schülerinnen und Schüler an allgemeinbildenden Schulen
nach Schulformen im Schuljahr 2017/18

________
1) Schülerinnen und Schüler aus dem Ausland, die in Intensivklassen grundlegende Kenntnisse der deutschen Sprache erwerben müssen.

Grundschüler
35,3%

Gymnasialschüler
31,9%

Realschüler
10,5%

Schüler in integrierten 
Jahrgangsstufen

10,4%

Hauptschüler
3,2%

Mittelstufenschulen
1,0%

Schüler in Förderstufen
2,4%

Förderschüler
3,4%

Ohne Angabe1)

2,2%
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Zeitreihe



1. Schulen, Klassen, Schülerinnen und Schüler



nach Verwaltungsbezirken im Schuljahr 2017/18



2. Schulanfängerinnen und Schulanfänger sowie Kinder



in Vorklassen nach Verwaltungsbezirken im Schuljahr 2017/18



3. Klassen nach Jahrgangsstufen und Klassenfrequenzgruppen im Schuljahr 2017/18



4. Schülerinnen und Schüler nach Verwaltungsbezirken, Jahrgangsstufen und Geschlecht
 im Schuljahr 2017/18



Europa insgesamt Afrika insgesamt

Amerika insgesamt

Asien insgesamt

Australien und Ozeanien

ohne Angabe
staatenlos
ungeklärt

I n s g e s a m t

5. Ausländische Schülerinnen und Schüler nach Kontinenten und
ausgewählten Staatsangehörigkeiten im Schuljahr 2017/18



6. Deutsche und ausländische Schülerinnen und Schüler, die im Schuljahr 2017/18 die gleiche 
Jahrgangsstufe besuchen wie im Vorjahr, nach Verwaltungsbezirken und Jahrgangsstufen



7. Schulen, Klassen, Schülerinnen und Schüler



nach Schulamtsbezirken im Schuljahr 2017/18





. .

Zeitreihe



8. Schulen, Klassen, Schülerinnen und Schüler



nach Verwaltungsbezirken im Schuljahr 2017/18



9. Klassen nach Jahrgangsstufen und Klassenfrequenzgruppen im Schuljahr 2017/18



10. Schülerinnen und Schüler nach Verwaltungsbezirken, Jahrgangsstufen und Geschlecht
 im Schuljahr 2017/18



Europa insgesamt Afrika insgesamt

Amerika insgesamt

Asien insgesamt

Australien und Ozeanien

ohne Angabe
staatenlos
ungeklärt

I n s g e s a m t

11. Ausländische Schülerinnen und Schüler nach Kontinenten und
ausgewählten Staatsangehörigkeiten im Schuljahr 2017/18



12. Deutsche und ausländische Schülerinnen und Schüler, die im Schuljahr 2017/18 die gleiche 
Jahrgangsstufe besuchen wie im Vorjahr, nach Verwaltungsbezirken und Jahrgangsstufen



13. Schulentlassene am Ende des Schuljahres 2016/17



nach Verwaltungsbezirken, Art des Abschlusses und Geschlecht



14. Schulen, Klassen, Schülerinnen und Schüler



nach Schulamtsbezirken im Schuljahr 2017/18



15. Schulen, Klassen, Schülerinnen und Schüler



nach Verwaltungsbezirken im Schuljahr 2017/18



16. Klassen nach Jahrgangsstufen und Klassenfrequenzgruppen im Schuljahr 2017/18



17. Schülerinnen und Schüler nach Verwaltungsbezirken, Jahrgangsstufen und Geschlecht
 im Schuljahr 2017/18



Europa insgesamt Afrika insgesamt

Amerika insgesamt

Asien insgesamt

Australien und Ozeanien

ohne Angabe
staatenlos
ungeklärt

I n s g e s a m t

18. Ausländische Schülerinnen und Schüler nach Kontinenten und
ausgewählten Staatsangehörigkeiten im Schuljahr 2017/18



19. Deutsche und ausländische Schülerinnen und Schüler, die im Schuljahr 2017/18 die gleiche 
Jahrgangsstufe besuchen wie im Vorjahr, nach Verwaltungsbezirken und Jahrgangsstufen



20. Schulentlassene am Ende des Schuljahres 2016/17



nach Verwaltungsbezirken, Art des Abschlusses und Geschlecht



21. Schulen, Klassen, Schülerinnen und Schüler



nach Schulamtsbezirken im Schuljahr 2017/18



Zeitreihe



22. Schulen, Kerngruppen, Schülerinnen und Schüler in Förderstufen nach Verwaltungsbezirken
im Schuljahr 2017/18



23. Kerngruppen nach Verwaltungsbezirken und Frequenzgruppen im Schuljahr 2017/18



24. Schülerinnen und Schüler nach Verwaltungsbezirken, Jahrgangsstufen und Geschlecht im 
Schuljahr 2017/18



25. Deutsche und ausländische Schülerinnen und Schüler, die im Schuljahr 2017/18 die gleiche 
Jahrgangsstufe besuchen wie im Vorjahr, nach Verwaltungsbezirken und Jahrgangsstufen



Europa insgesamt Afrika insgesamt

Amerika insgesamt

Asien insgesamt

Australien und Ozeanien

ohne Angabe
staatenlos
ungeklärt

I n s g e s a m t

26. Ausländische Schülerinnen und Schüler nach Kontinenten und
ausgewählten Staatsangehörigkeiten im Schuljahr 2017/18



27. Schulen, Kerngruppen, Schülerinnen und Schüler in Förderstufen nach Schulamtsbezirken
im Schuljahr 2017/18



Zeitreihe



28. Schulen, Klassen, Schülerinnen und Schüler an Förderschulen sowie mit anderen



Schulformen verbundene Förderschulklassen nach Verwaltungsbezirken im Schuljahr 2017/18



29. Schülerinnen und Schüler nach Verwaltungsbezirken



und Förderschulformen im Schuljahr 2017/18



30. Schülerinnen und Schüler nach Verwaltungsbezirken,



Jahrgangsstufen und Geschlecht im Schuljahr 2017/18



31. Schülerinnen und Schüler nach Förderschulformen im Schuljahr 2017/18

32. Klassen nach Förderschulformen und Klassenfrequenzgruppen im Schuljahr 2017/18



Europa insgesamt Afrika insgesamt

Amerika insgesamt

Asien insgesamt

Australien und Ozeanien

ohne Angabe
staatenlos
ungeklärt

I n s g e s a m t

33. Ausländische Schülerinnen und Schüler nach Kontinenten und
ausgewählten Staatsangehörigkeiten im Schuljahr 2017/18



34. Schulentlassene am Ende des Schuljahres 2016/17 nach Verwaltungsbezirken,
 Art des Abschlusses und Geschlecht 



35. Schulen, Klassen sowie Kinder an Vorklassen der Förderschulen 
nach Verwaltungsbezirken und Geschlecht im Schuljahr 2017/18



36. Schulen, Klassen, Schülerinnen und Schüler an Förderschulen sowie mit anderen



Schulformen verbundene Förderschulklassen nach Schulamtsbezirken im Schuljahr 2017/18



37. Schülerinnen und Schüler1) mit festgestelltem sonderpädagogischem Förderbedarf, die am 
gemeinsamen Unterricht im Grundschulbereich teilnehmen, nach Verwaltungsbezirken und 

Behinderungsformen im Schuljahr 2017/18



38. Schülerinnen und Schüler mit festgestelltem sonderpädagogischem Förderbedarf, die am 
gemeinsamen Unterricht in der Sekundarstufe I teilnehmen, nach Verwaltungsbezirken und 

Behinderungsformen im Schuljahr 2017/18



39. Schülerinnen und Schüler1) mit festgestelltem sonderpädagogischem Förderbedarf, 
die am gemeinsamen Unterricht teilnehmen:

Schulen, Klassen und Schüler nach Verwaltungsbezirken im Schuljahr 2017/18



40. Schülerinnen und Schüler mit festgestelltem sonderpädagogischem Förderbedarf im gemeinsamen
Unterricht nach Behinderungsformen und Schulformen im Schuljahr 2017/18



41. Schülerinnen und Schüler1) mit festgestelltem sonderpädagogischem Förderbedarf, 
die am gemeinsamen Unterricht teilnehmen:

Schulen, Klassen und Schüler nach Schulamtsbezirken im Schuljahr 2017/18


